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Ein Wort vorweg

Am besten, Sie legen sich 
diesen kleinen Lotsen durchs 
Arbeitsrecht in Ihre Schreib-
tischschublade – denn 
auch wenn es im Job wie 
geschmiert läu�: Fragen zu 
Ihren Rechten am Arbeitsplatz 
tauchen im Alltag immer mal 
wieder auf. Gerade in einem 
so dynamischen Wirtscha�s-
bereich wie der ITK-Branche.

Gut, wenn Sie einen Betriebs-
rat gewählt haben, der Sie 

quali�ziert beraten kann. Viele Konflikte werden 
allein dadurch vermieden, dass der Betriebsrat mit 
dem Arbeitgeber in ständigem Austausch über die 
Arbeitsbedingungen steht und dabei viel positiv 
gestalten und vereinbaren kann.  
Sie dürfen den Betriebsrat übrigens jederzeit auf-
suchen und natürlich wird Ihr Anliegen dort diskret 
behandelt. 

Christiane Benner 
Zweite Vorsitzende der 
IG Metall
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Die meisten Betriebsräte gehören der IG Metall an, 
die Ihre Arbeitsbedingungen durch die Tarifverträge 
gestaltet: Arbeitszeit, Entgelt, Urlaub ... 

2013 schloss die IG Metall einen wegweisenden 
„Flächentarifvertrag“ für die ITK-Branche, den ersten 
überhaupt in dieser Branche. Die Beschä� igten des 
IT-Dienstleisters Atos IT Solutions and Services GmbH 
pro� tieren seitdem unter anderem von regelmäßigen 
gemeinsamen Entgelterhöhungen. 

Unsere Tarifverträge haben viele Vorteile! Sie bringen 
Fairness und geben Sicherheit. Vom Himmel fallen 
sie allerdings nicht. Viele Mitglieder sind nötig, um 
Forderungen Nachdruck zu verleihen und gute tarifli-
che Regelungen durchzusetzen. Eine Einladung in die 
IG Metall geht darum mit dieser kleinen Broschüre 
speziell auch an Sie!
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Eine Abmahnung riskiert, wer gegen arbeitsrechtliche 
Pflichten verstößt.  Zum Beispiel: Jemand kommt häu-
�g zu spät, leistet sich bei der Arbeit grobe Schnitzer 
oder stört durch sein Verhalten die Zusammenarbeit 
im Team. 
Die Abmahnung ist ein Warnschuss. Arbeitgeber/in-
nen signalisieren damit, dass sie im Wiederholungs-
fall arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen werden. 
Das kann eine ordentliche, in gravierenden Fällen 
auch eine fristlose Kündigung sein. 
In der Abmahnung muss der Vorwurf der Pflicht-
verletzung genau beschrieben werden. Schrilich 
oder mündlich ist außerdem anzukündigen, welche 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen, wenn der 
Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das Verhalten 
nicht ändert. 
Die Abmahnung wird in aller Regel in die Personalakte 
eingetragen und bleibt damit bis zur Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses erhalten. Abmahnungen, die sich 
auf einen einmaligen Vorgang beziehen, der lange zu-
rückliegt, können nicht mehr als Grund für eine Kündi-
gung herangezogen werden.

Abmahnung 

B D E G H I J K MAA
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Tipp: Falls Sie von Ihrem Arbeitgeber eine Abmahnung 
erhalten haben, sollten Sie dies nicht einfach auf sich 
beruhen lassen. Überlegen Sie sich, ob und wie Sie 
gegen diese Abmahnung vorgehen. Gibt es im Betrieb 
einen Betriebsrat, so können Sie sich dort beschweren 
und den Betriebsrat um Unterstützung und Vermittlung 
bitten. Mitglieder der IG Metall erhalten darüber hinaus 
die Unterstützung ihrer zuständigen Geschässtelle.

Zum Arbeitsrecht zählt alles, was die Arbeitsbedingun-
gen und die Beziehung zwischen Arbeitnehmer/innen 
und Arbeitgeber regelt. Es ist kein in sich geschlosse-
nes Gesetzbuch, sondern ergibt sich aus vielen ein-
zelnen Gesetzen und Regelungen. Zum Arbeitsrecht 
gehören beispielsweise Tarifverträge, das Betriebs-
verfassungsgesetz, Betriebsvereinbarungen und die 
Arbeitsverträge.
Großen Einfluss auf das Arbeitsrecht hat überdies die 
Rechtsprechung. 

Arbeitsrecht

P R S T U V W ZN
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Im Arbeitsvertrag verständigen sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer/in auf die Konditionen, zu denen ein Ar-
beitsverhältnis eingegangen wird. Der Arbeitgeber ver-
pflichtet sich unter anderem, Ihnen eine bestimmte Be-
schäigung zu geben, ein monatliches Entgelt zu zahlen 
und Urlaub zu gewähren. Im Gegenzug erklären Sie sich 
bereit, die vorgeschriebene Arbeitszeit einzuhalten und 
die gewünschte Leistung zu erbringen. 
Arbeitsverträge dürfen nicht gegen Regelungen des Ar-
beitsrechts verstoßen und davon nur zugunsten des Ar-
beitnehmers abweichen. Kündigungsschutzfristen, Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall und Elternzeit müssen 
allen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gewährt 
werden. Einen Rechtsanspruch auf Leistungen aus ei-
nem Tarifvertrag hat allerdings nur, wer Mitglied der Ge-
werkscha ist. Für Arbeitsverträge gibt es – außer bei der 
wirksamen Befristung von Arbeitsverhältnissen – keine 
Schriformerfordernis. Wird ein Arbeitsvertrag jedoch 
mündlich vereinbart, so hat der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer spätestens einen Monat nach dem vereinbarten 
Beginn des Arbeitsverhältnisses, eine unterzeichnete 
Niederschri der Arbeitsbedingungen auszuhändigen.

Arbeitsvertrag

B D E G H I J K MAA
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Arbeitszeit ist die Zeit, die Sie dem Arbeitgeber zur 
Verfügung stehen müssen. Die Wochenarbeitszeit wird 
für die meisten Branchen zwischen Gewerkschaen 
und Arbeitgeberverbänden verhandelt und in Tarifver-
trägen festgeschrieben. Sie liegt in der ITK-Branche im 
Schnitt zwischen 35 und 40 Stunden pro Woche. 
In Betrieben, in denen kein Tarifvertrag gilt, wird die 
Arbeitszeit häu�g im Arbeitsvertrag vereinbart. Nach 
dem Arbeitszeitgesetz sind hierbei weitreichende Fle-
xibilisierungsmöglichkeiten vorhanden. So kann in 
einzelnen Wochen bis zu 60 Stunden gearbeitet wer-
den (6 Werktage x 10 Stunden/Tag) solange innerhalb 
eines Ausgleichszeitraums von 6 Kalendermonaten 
oder 24 Wochen die durchschnittliche Höchstarbeits-
zeit von 8 Stunden/Werktag (48 Stunden/Woche) 
nicht überschritten wird. Lage und Verteilung der Ar-
beitszeit, Schichtarbeit und Wochenendarbeit sind in 
Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen geregelt. 
Einzelheiten dazu erfahren Sie bei Ihrem Betriebsrat.

Arbeitszeit 

P R S T U V W ZN
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Auf einem Arbeitszeitkonto wird Buch geführt: die Soll    
ar beitszeit wird verglichen mit der tatsächlich geleis-
teten Arbeitszeit. Innerhalb eines zumeist de�nierten 
Ausgleichszeitraumes wird abgerechnet: Zeitgutha-
ben werden gutgeschrieben, fehlende Stunden wer-
den abgezogen und müssen nachgearbeitet werden.
Arbeitszeitkonten haben Vorteile. Arbeitgeber nut-
zen sie, um Kapazitätsschwankungen auszugleichen, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihre 
Plusstunden flexibel für Privates nutzen. Mit Langzeit-
Arbeitszeitkonten können Beschäigte beispielsweise 
Zeitguthaben für ein Sabbatjahr ansparen. Lebensar-
beitszeitkonten ermöglichen einen früheren Beginn 
der Rente. 
Wie die Arbeitszeitkonten geführt werden und welche 
Spiel  räume Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ha-
ben, dazu gibt es in vielen Unternehmen Betriebsver-
einbarungen. 

Arbeitszeitkonten 

B D E G H I J K MAA
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AT-Angestellte sind Angestellte „außer Tarif“. Sie ha-
ben ein höheres Einkommen und handeln ihre Arbeits-
konditionen individuell mit dem Arbeitgeber aus, denn 
der Tarifvertrag gilt für sie nicht.
Zu diesem Kreis gehört aber nur, wer sich tatsächlich 
außerhalb des Tari§ereichs bewegt, d. h. – wer 1. mit 
einer Aufgabe betraut ist, die höhere Anforderungen 
stellt, als sie für die höchste tarifliche Vergütungsgrup-
pe de�niert sind, und 2. ein Gehalt deutlich oberhalb 
der höchsten tariflichen Vergütungsgruppe erhält.
Wo genau der außertarifliche Bereich anfängt, de�-
nieren die einzelnen Tarifverträge unterschiedlich. 
Manche – wie der Tarifvertrag der Metallindustrie 
Nordwürttemberg/Nordbaden – lassen außertarifliche 
Verträge gar nicht zu; andere enthalten ein präzises 
Mindestabstandsgebot.
So heißt es bspw. im Manteltarifvertrag der bayeri-
schen Metallindustrie: „Nicht als Arbeitnehmer im 
Sinne dieses Vertrages gelten sonstige Arbeitnehmer, 
denen auf außertariflicher Grundlage ein garantiertes 
monatliches Entgelt zugesagt worden ist, das die EG 
12 (Stufe B) um 30,5 v. H. übersteigt, oder denen auf  
 > Fortsetzung nächste Seite 

AT-Angestellte

P R S T U V W ZN
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< Fortsetzung von der vorherigen Seite
außertariflicher Grundlage ein garantiertes Jahresein-
kommen zugesagt worden ist, das den 12-fachen Tarif-
satz der EG 12 (Stufe B) um 35 v. H. übersteigt.
In der Praxis liegen liegt das Jahresbrutto eines „AT“-
Vertrages jedoch häu�g unterhalb der tariflichen Ein-
gruppierung inklusive aller tariflichen Leistungen.
Es lohnt sich also, den Vertrag genau mit der IG Metall 
zu prüfen und darüber zu beraten.

Außendienst ist jede Arbeit, die nicht auf dem Be-
triebsgelände statt�ndet. Besonders häu�g kommt 
das in den Bereichen Vertrieb, Montage, Service, War-
tung, Reparatur, Instandhaltung und Beratung vor. 
In vielen Betrieben sind die Bedingungen für den Au-
ßendienst in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarun-
gen geregelt. Falls nicht, sollten die Fahrt- und Reise-
kosten ebenso wie die Be  rech nung der Arbeitszeit im 
Arbeitsvertrag geregelt werden.
> Dienstreisen

... AT-Angestellte 

Außendienst 

B D E G H I J K MAA B
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Bereitschasdienst bedeutet, dass man verpflich tet 
ist, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten, um je-
derzeit die Arbeit aufnehmen zu können. 
Bereitschasdienst ist Arbeitszeit. Die Ent lohnung da-
für wird meistens in Tarifverträgen geregelt. 
Vom Bereitschasdienst zu unterscheiden ist die Ruf-
bereitscha: Hier muss die Arbeitnehmerin oder der  
Arbeitnehmer nur erreichbar sein, der Arbeitgeber 
bestimmt aber nicht, wo sie sich aufzuhalten haben.  
> Ru	ereitscha�

Bereitscha�sdienst

P R S T U V W ZN
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Der Betriebsrat ist die betriebliche Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er 
wird alle vier Jahre gewählt und verhandelt im Inte-
resse der Beschäigten mit dem Arbeitgeber über 
Arbeits zeiten, Arbeitsbedingungen und betriebliche 
Sozialleistungen. 
ArbeitgeberInnen müssen den Betriebsrat regelmäßig 
über die wirtschaliche Lage des Unternehmens in-
formieren. Der Betriebsrat kann Einfluss nehmen auf 
die Verteilung der Arbeitszeit, auf Eingruppierungen, 
Versetzungen oder zum Beispiel die Regelungen zur 
Ru§ereitscha. 
Ganz wichtig: Vor jeder Kündigung einer Mitarbeiterin 
oder eines Mitarbeiters muss der Betriebsrat vom Ar-
beitgeber angehört werden.
> Betriebsvereinbarungen 
> Schaubild Seite 16

Betriebsrat

B D E G H I J K MA B
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Betriebsvereinbarungen

Die Betriebsvereinbarung ist eine Vereinbarung zwi-
schen Betriebsrat und Arbeitgeber, in der für alle Be-
schäigten die Arbeitsbedingungen verbindlich gere-
gelt werden. 
Zwingend vorgeschrieben ist der Abschluss von Be-
triebsvereinbarungen immer dann, wenn der Be-
triebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat. Dazu gehören 
beispielsweise Lage und Verteilung der Arbeitszeit, 
Schichtpläne, Arbeits- und Ru§ereitscha, Außen-
dienst, Methoden der Datenermittlung bei leistungs-
bezogenen Entgelten oder der Sozialplan bei Per-
sonalabbau. Betriebsrat und Arbeitgeber können 
darüber hinaus aber auch freiwillige Vereinbarungen 
abschließen, zum Beispiel über betriebliche Sozial-
leistungen. Dies kann nur in beiderseitigem Einver-
nehmen geschehen und ist gegenüber dem anderen 
Betriebspartner nicht erzwingbar.
> Betriebsrat

P R S T U V W ZN



• verhandelt die Betriebsvereinbarungen über 
Ihre Arbeitsbedingungen, zum Beispiel die 
Eingruppierung, die konkreten Arbeitszeiten 
wie Beginn, Pausen und Betriebsferien oder 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

• achtet darauf, dass Gesetze, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen eingehalten 
werden.

• berät die Beschäftigten.

• hat Informationsansprüche und echte 
Mitbestimmungsrechte, zum Beispiel bei 
Einstellungen, Eingruppierungen, Versetzun-
gen oder Kündigungen und ein Initiativrecht 
bei Weiterbildung.

• wird von den Beschäftigten gewählt und
arbeitet eng mit der Gewerkschaft zusammen.



• verhandelt die Tarifverträge mit den 
Arbeitgeberverbänden oder Ihrem Unter-
nehmen. Zum Beispiel Tarifverträge über Ihr 
Einkommen, die Arbeitszeit und den Urlaub. 
Beispiel Urlaub: Laut Gesetz beträgt er 24 
Tage, laut Tarifvertrag der IG Metall 30 Tage.

• führt – unterstützt durch die Vertrauens- 
leute – die Tarifbewegungen in den Betrieben. 
Anders als der Betriebsrat darf die IG Metall  
zu Streiks aufrufen.

• berät und quali�ziert Betriebsräte, Vertrau-
ensleute und Mitglieder und unterstützt sie 
bei betrieblichen Konflikten.

• hat eine Stimme in Entscheidungs- und Bera-
tungsgremien der Landes- und Bundespolitik.

• entwickelt gemeinsam mit den Beschäftigten 
Ideen für bessere Arbeitsbedingungen. 
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Die Betriebsversammlung ist eine Versammlung für 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Be-
triebes. Hausherr ist der Betriebsrat. Er lädt die Be-
schäigten ein und legt die Themen der Versammlung 
fest. Niemand aus der Belegscha darf daran gehin-
dert werden, teilzunehmen. Der Besuch der Betriebs-
versammlung ist Arbeitszeit.
Betriebsversammlungen sind das Forum, auf dem der 
Betriebsrat Rechenscha ablegt und seinen Wählerin-
nen und Wählern Rede und Antwort steht. Betriebsver-
sammlungen müssen, so das Betriebsverfassungsge-
setz, einmal in jedem Kalendervierteljahr statt�nden.
Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber muss zu Be-
triebsversammlungen eingeladen werden und hat ein 
Rederecht. Einmal im Jahr haben sie außerdem Aus-
kun zu geben: über die wirtschaliche Lage des Be-
triebes, über personelle und soziale Angelegenheiten 
sowie über Maßnahmen zur Förderung der Gleichstel-
lung, der Integration und des Umweltschutzes.
> Betriebsrat

Betriebsversammlung 

B D E G H I J K MA B C
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Crowdworking 

Crowdworking ist Teil einer größeren Veränderung 
in der Arbeitswelt, bei der es im Kern um Digitali-
sierung, Vernetzung und die Flexibilisierung der Ar-
beitsverhältnisse geht. Basis des Crowdworking ist 
das Internet: Unternehmen schreiben Arbeitsauf-
gaben im Internet an eine unde�nierbar große An-
zahl von Menschen (die Crowd) aus. Die Auragneh-
mer/innen sind die Crowdworker. Sie konkurrieren 
im Internet mit Mitbewerbern aus der ganzen Welt.  
Die Ausschreibung der Tätigkeiten erfolgt über Crowd-
sourcing-Plattformen, die als Arbeitsvermittler aure-
ten. Millionen Menschen arbeiten bereits regelmässig 
auf solchen Plattformen wie beispielsweise Amazon 
Mechanical Turk, Clickworker, Topcoder, Odesk oder 
99designs.
Die im Netz ausgeschriebenen Arbeiten reichen von 
Kleinst-Tätigkeiten über Designarbeiten bis zu an-
spruchsvollen Engineeringaufgaben. O sind Ar-
beitsbedingungen wenig transparent, unfair und 
dürigst bezahlt. Die IG Metall will Crowdworking 
fairer gestalten und hat dafür das Beteiligungsportal  
www.faircrowdwork.org eingerichtet. 

P R S T U V W ZN
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Tipps: Dienstreise

Eine Dienstreise ist eine Reise, die im betrieblichen In-
teresse unternommen wird. Die Arbeitszeit wird dabei 
für eine begrenzte Zeit außerhalb des Unternehmens 
erbracht. In vielen Unternehmen gibt es dazu Betriebs-
vereinbarungen oder Regelungen, die einseitig vom 
Arbeitgeber festgelegt wurden. 

Ist Reisezeit gleich Arbeitszeit?
Manche Arbeitgeber unterstellen, dass die Reisezeit 
nicht für dienstliche Aufgaben genutzt wird. Meist wird 
die An- und Abreise aber genutzt, um anfallende Arbei-
ten zu erledigen. Wenn dies vom Arbeitgeber angeord-
net ist, muss er die Reisezeit als Arbeitszeit bezahlen.

Was ist der Unterschied zur Außendiensttätigkeit?
Eine Außendiensttätigkeit liegt vor, wenn Ihre haupt-
sächliche Aufgabe darin besteht, Kunden außerhalb 
des Unternehmens zu besuchen und zu betreuen. Au-
ßendiensttätigkeiten haben den Vorteil, dass sie o 
deutlich besser geregelt sind. Die Bezahlung ist meist 
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höher und bestimmte Teile der Arbeitszeit werden laut 
Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag grundsätzlich mit Zu-
schlägen vergütet. Jedoch ist die genaue Unterschei-
dung rechtlich nicht festgelegt. Klare Verhältnisse 
kann hier nur Ihr Arbeitsvertrag scha®en.

Bekommen Sie Ihre Auslagen zurück?
Ihr Arbeitgeber muss Ihnen alle Aufwendungen im 
Rahmen von Dienstreisen erstatten. Auf Grundlage des 
§ 670 BGB müssen die Kosten für die Reise sowie die 
entstandenen Spesen bezahlt werden. Steuerrechtli-
che Vorgaben haben dazu geführt, dass in vielen Fällen 
nur die Verpflegungspauschalen ausbezahlt werden. 

Können Sie Dienstreisen ablehnen?
Nur in begründeten Fällen, denn das Anordnen von 
Dienstreisen gehört zum Direktionsrecht des Arbeit-
gebers. Der Betriebsrat hat hierbei auch kein direktes 
Mitbestimmungsrecht. Er kann seinen Einfluss aller-
dings bei Regelungen zur Arbeitszeit, zu personellen 
Maßnahmen und Gesundheitsschutz geltend machen. 
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Derzeit ist der Beschäigtendatenschutz nur unzu-
reichend im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Die 
meisten Fragen sind immer noch der Rechtsprechung 
überlassen. Viele Fragen sind unklar. 
Im betrieblichen Alltag wird diese Rechtsunsicherheit 
häu�g zulasten der Arbeitnehmer ausgenutzt. Eingrif-
fe in die Persönlichkeitsrechte durch neue Technik, 
Dauerüberwachung und heimliche Leistungs- und  
Verhaltenskontrollen oder das Auswerten von privaten 
Daten bedürfen beispielsweise dringend einer umfas-
senden Regelung. Die IG Metall will die Beschäigten 
vor einem „Klima der Kontrolle“ und Datenmissbrauch 
schützen. Sie fordert beispielsweise ein Verbot der Vi-
deoüberwachung und der Rasterfahndung im Betrieb.

Datenschutz 

B D E G H I J K MA D E
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Elternzeit

Elternzeit ist eine Auszeit für Mütter und Väter nach der 
Geburt eines Kindes. Sie können jeweils für insgesamt 
36 Monate ganz oder teilweise aus dem Beruf ausstei-
gen und sich um ihren Nachwuchs kümmern.
Anspruch auf Elternzeit haben alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, einschließlich der Heimarbeiter/in-
nen. Voraussetzung ist, dass sie ihr Kind überwiegend 
selbst betreuen, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin 
zusammenleben und während der Elternzeit nicht mehr 
als 30 Stunden pro Woche arbeiten. Dies gilt auch für 
unverheiratete Paare. Alleinerziehende haben die glei-
chen Ansprüche. Über Beginn und Dauer der Auszeit 
entscheiden allein die Eltern. Sie können sich die Eltern-
zeit innerhalb von acht Jahren in drei Phasen aueilen; 
die ersten 12 Monate müssen sie aber bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres ihres Kindes nehmen.
Der Antrag auf Elternzeit muss spätestens sieben Wo-
chen vor dem gewünschten Beginn beim Arbeitgeber 
eingehen und die genauen Planungen für zwei Jahre 
beinhalten. Sobald der Antrag dem Arbeitgeber vorliegt, 
haben die Eltern Kündigungsschutz. 

P R S T U V W ZN
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Was früher Lohn und Gehalt hieß, ist heute das Entgelt: 
Gemeint ist die �nanzielle Vergütung, die Sie mit dem 
Unternehmen vereinbart haben, egal ob Sie pro Stunde 
oder pro Monat bezahlt werden.
Der Begri® Entgelt hielt Einzug, nachdem IG Metall und 
der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sich darauf ver-
ständigt hatten, die Lohn- und Gehaltstarifverträge ab-
zuscha®en und durch einen für „Arbeiter und Angestell-
te“ gemeinsamen Entgelttarifvertrag (ERA) zu ersetzen.
Die Höhe der monatlichen Vergütung richtet sich nach 
der Entgeltgruppe und -stufe sowie nach leistungsbezo-
genen Bestandteilen (Akkord, Prämie, Leistungszulage). 
Tariferhöhungen werden zwischen der IG Metall und 
dem Arbeitgeberverband ausgehandelt. Je stärker da-
bei die Unterstützung ihrer Mitglieder sichtbar ist, des-
to größer sind die Chancen der Gewerkscha auf einen 
erfolgreichen Abschluss. 

Tipp: Die IG Metall führt in der ITK-Branche jährlich eine 
Entgelterhebung durch (siehe www.itk-igmetall.de)

Entgelt 

B D E G H I J K MA E F
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Entgeltfortzahlung

Entgeltfortzahlung heißt: Sie arbeiten nicht und wer-
den trotzdem bezahlt. Das ist unter anderem der Fall 
bei allen gesetzlichen Feiertagen und während der 
Mutterschutzfristen.
Die vielleicht wichtigste Regelung ist die Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit. Der Arbeitgeber muss das volle 
Einkommen sechs Wochen lang weiterzahlen. Danach 
bekommen Sie Krankengeld von Ihrer Krankenkasse.

Fahrzeit ist die Zeit, die Sie in einem ö®entlichen Ver-
kehrsmittel oder im Auto verbringen, um von Ihrem 
Arbeitsplatz zu einem Kunden zu kommen. Sie gilt 
als Arbeitszeit und muss vergütet werden. Grundlage 
sind Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder der 
Arbeitsvertrag.
Fahrzeiten von zuhause zum Betrieb sind Privatsache 
und werden nicht bezahlt.

Fahrzeit

P R S T U V W ZN
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Gehalt nannte man früher die monatliche Vergütung 
für Angestellte. Heute heißt sie Entgelt.
> Entgelt

Was heute als Gender Pay Gap bezeichnet wird, be-
schreibt ein altes Problem: die Einkommensunter-
schiede zwischen Männern und Frauen. Zwar ist die 
Lücke (Gap) in den letzten 20 Jahren kleiner geworden, 
doch liegt sie im Durchschnitt in Deutschland bei im-
mer noch etwa 20 Prozent. 
Die Hauptursachen: Typische Frauenberufe, wie etwa 
Erzieherinnen und Pflegerinnen, werden deutlich 
schlechter bewertet und bezahlt als Männerberufe 
(Gender). Dazu kommt, dass viele Frauen aus familiä-
ren Gründen Teilzeit arbeiten und dadurch ein niedri-
geres Einkommen (Pay) haben. 
In der ITK-Branche sind die Einkommensunterschiede 
vergleichsweise gering. So verdient eine IT-Beraterin 
im Schnitt drei Prozent weniger als ihr Kollege, eine 
Informatikerin bekommt sogar drei Prozent mehr.  
Quelle: Lohnspiegel

Gehalt

Gender Pay Gap

B D E G H I J K MA G
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Gewerkscha�en 

Gewerkschaen sind der freiwillige Zusammenschluss 
von abhängig Beschäigten. Sie sollen deren Interessen 
wahren und vertreten, insbesondere gegenüber Arbeit-
gebern, aber auch in Staat, Wirtscha und Gesellscha. 
Das Recht, sich zu Gewerkschaen zusammenzuschlie-
ßen, ist durch das Grundgesetz verbrie. In mehreren 
Entscheidungen klärte das Bundesarbeitsgericht: Eine 
Gewerkscha muss politisch unabhängig, �nanziell aut-
ark und durchsetzungsfähig sein.
Die Stärke der Gewerkschaen in Deutschland besteht 
darin, dass sich Beschäigte eines Wirtschaszwei-
ges, eines Industriebereiches oder einer Berufsgruppe 
zusammengeschlossen haben – unabhängig von poli-
tischen oder weltanschaulichen Bindungen. So können 
Gewerkschaen Tarifverträge durchsetzen und die Be-
dingungen für Arbeit und Entgelt verbessern. Ein wichti-
ges Instrument in Tarifauseinandersetzungen ist das im 
Grundgesetz garantierte Streikrecht. 
Gewerkschaen beraten ihre Mitglieder und die Be-
triebsräte in allen arbeits- und sozialrechtlichen Fragen.  

P R S T U V W ZN
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Niemand darf am Arbeitsplatz aufgrund der Rasse oder 
ethnischen Herkun, des Geschlechts, der Religion, 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität diskriminiert werden. Das 
verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG), auch Antidiskriminierungsgesetz genannt.
Die Realität sieht vielerorts anders aus: Gut bezahlte 
Stellen, besonders Führungspositionen, werden be-
vorzugt an Männer vergeben, behinderte und auslän-
dische Bewerber und Bewerberinnen sind auch bei 
weniger quali�zierten Stellen o chancenlos. Dumme 
Sprüche über Schwule, Lesben oder Menschen mit 
anderer Hautfarbe sind noch längst nicht aus dem be-
trieblichen Alltag verschwunden.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Benachteiligungen 
abzubauen und diskriminierendes Verhalten Einzelner 
zu ahnden. 
Fühlt sich jemand benachteiligt, kann er sich beim 
Arbeitgeber und Betriebsrat beschweren und bei der 
Gewerkscha juristischen Rat einholen.

Gleichbehandlung

B D E G H I J K MA G H
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Wer einen Schaden verursacht, haet dafür. Dieser im 
Privatleben gültige Grundsatz tri± auf das Arbeitsle-
ben nur bedingt zu. Hier haen Arbeitnehmer/innen, 
so die Rechtsprechung, nur für einen Schaden, den sie 
mit Vorsatz oder aus grober Fahrlässigkeit verursacht-
haben. 
Der Arbeitgeber hingegen haet bei Arbeitsunfällen 
für alle Personenschäden, es sei denn, es handelt sich 
um einen Verkehrsunfall oder der Unfall wurde vorsätz-
lich verursacht. 
Darüber hinaus muss der Arbeitgeber auch für Sach-
schäden eines Beschäigten au²ommen, wenn sie 
bei der Arbeit entstanden und nicht durch das Entgelt 
abgedeckt oder im allgemeinen Lebensrisiko enthal-
ten sind. 

Ha�ung 

P R S T U V W ZN
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Ideenmanagement, früher betriebliches Vorschlagswe-
sen genannt, ist ein betriebliches Managementsystem.
Beschäigte sollen durch �nanzielle Anreize motiviert 
werden, an der Verbesserung von Produkten und Pro-
duktionsprozessen mitzuwirken. 
Wenn es keine tariflichen Regelungen dazu gibt, kann 
der Betriebsrat die Grundsätze zum betrieblichen Ide-
enmanagement gemeinsam mit dem Arbeitgeber fest-
legen. Eine solche Betriebsvereinbarung sollte folgen-
de Punkte enthalten: den jährlichen Abgabetermin für 
Verbesserungsvorschläge, die Zusammensetzung der 
Kommission, die die Vorschläge auswertet, und die Kri-
terien, nach denen beurteilt wird. Und natürlich die Art 
und Weise der Anerkennung gelungener Vorschläge.

Ideenmanagement

B D E G H I J K MA I
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Die IG Metall ist die Gewerkscha für alle Beschäig-
ten in Produktion und Dienstleistung verschiedener 
Wirtschasbereiche: der Metall- und Elektroindustrie, 
der Eisen- und Stahlindustrie, in der Textil- und Beklei-
dungswirtscha, in der Holz- und Kunststo®branche 
sowie 90 Handwerken. Mit fast 2,3 Millionen Mitglie-
dern ist sie die größte Einzelgewerkscha in Deutsch-
land und weltweit. 
Die IG Metall vertritt die Interessen ihrer Mitglieder auf 
vielfältige Weise. Sie schließt Tarifverträge ab, berät 
und schult Betriebsräte und Arbeitnehmervertreter 
in Aufsichtsräten. Gesellschalich nimmt sie Einfluss 
auf die Wirtschas-, Industrie- und Sozialpolitik. In Ar-
beits- und Sozialrechtskonflikten gewährt sie einzel-
nen Mitgliedern Rechtsschutz. 
> Schaubild Seite 16

IG Metall 

P R S T U V W ZN
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Ob E-Mail und Internet im Betrieb privat genutzt werden 
dürfen, kann der Arbeitgeber allein entscheiden. O re-
geln Betriebsvereinbarungen den Umgang mit den On-
linemedien. Wo nicht, ist die private Nutzung der Syste-
me in den meisten Fällen untersagt. Die Beschäigten 
bewegen sich dann in einem hochsensiblen „Minen-
feld“ und stets nahe der unerlaubten Systemnutzung.
Auch in Betrieben, in denen die private Nutzung still-
schweigend hingenommen wird, müssen die Beschäf-
tigten einiges beachten. Durch die private Internet-
nutzung darf keine Arbeitszeit verloren gehen und es 
dürfen keine stra§aren Handlungen begangen wer-
den, wie etwa das Herunterladen geschützter Filme. 
Verletzt jemand seine arbeitsvertraglichen Pflichten, 
kann dies eine Abmahnung und im schlimmsten Fall 
die Kündigung zur Folge haben. Bei einer erlaub-
ten Privatnutzung darf der Arbeitgeber grundsätz-
lich das Internet-Nutzungsverhalten der Mit arbeiter/
innen nicht kontrollieren. Der Arbeitnehmerdaten-
schutz ist aber voller Lücken und Unklarheiten, nicht 
selten wird er zulasten der Beschäigten ausgelegt. 
> Datenschutz

Internetnutzung
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Die Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz 
„JAV“, ist die gewählte Vertretung der Auszubilden-
den, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und der bis zu 18-jährigen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen eines Betriebes.
Eine JAV kann gewählt werden, wenn in einem Betrieb 
mindestens fünf Wahlberechtigte sind. Die Rechte 
und Pflichten der JAV sind im Betriebsverfassungsge-
setz geregelt.
Der Betriebsrat muss die JAV zu seinen Sitzungen ein-
laden und immer beteiligen, wenn Interessen der Aus-
zubildenden und Jugendlichen berührt sind.

Jugend- und  
Auszubildendenvertretung

P R S T U V W ZN
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Im Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) sol-
len Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dazu 
beitragen, betriebliche Abläufe und Produktionspro-
zesse zu verbessern und die E®ektivität des Unterneh-
mens zu steigern. Dabei erwarten Arbeitgeber nicht 
die großen, spektakulären Innovationen, sondern Ver-
besserungsvorschläge, die ohne großen technischen 
und �nanziellen Aufwand möglich sind. 
Mit dem KVP wollen Arbeitgeber das Know-how und 
die Erfahrung ihrer Beschäigten nutzen, um die 
Qualität der Produkte zu erhöhen und die Kosten zu 
senken. Die Erfahrungen zeigen: Der KVP fördert den 
sorgs amen Umgang mit Material, verbessert die Ar-
beitsorganisation in den Betrieben und reduziert da-
durch auch die Produktionszeiten. 
Der KVP kann aber auch zur Leistungsverdichtung füh-
ren und im schlimmsten Fall sogar zu Personalabbau. 
Die Betriebsräte sollten daher ihre Mitbestimmungs-
rechte bei Mengen- und Zeitvorgaben, Pausen und 
Personalbesetzung ausschöpfen und der Leistungs-
verdichtung entgegensteuern. 

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess
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Wer krank ist und deshalb nicht zur Arbeit kommen 
kann, muss seinen Arbeitgeber darüber sofort informie-
ren. Sind Sie länger als drei Tage arbeitsunfähig, dann 
müssen Sie eine ärztliche Bescheinigung vorlegen be-
ziehungsweise am vierten Tag nachreichen. 
Der Arbeitgeber kann generell verlangen, dass das Attest 
bereits am ersten Tag der Krankheit eingereicht wird.

Mit der Kündigung erklären Arbeitgeber/in oder 
Arbeit nehmer/in, dass sie das Arbeitsverhältnis been-
den wol  len. Im beiderseitigen Interesse gibt es dafür 
Spiel regeln. Sie sind in Gesetzen, Tarifverträgen  und 
Arbeitsverträgen festgelegt und beide Parteien müs-
sen sie einhalten. Wichtig sind insbesondere die Art 
der Kündigung, die Fristen und die Bestimmungen zum 
Kündigungsschutz. Jede Kündigung muss schrilich 
vorliegen!
Eine ordentliche Kündigung ist aus schwerwiegen-
den betrieblichen oder personen- und verhaltensbe- 
dingten Gründen möglich.  
> Fortsetzung nächste Seite  

Krankmeldung

P R S T U V W ZN
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< Fortsetzung von der vorherigen Seite 
Eine fristlose Kündigung kann nur ausgesprochen wer-
den, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer 
schwerwiegend und wiederholt die arbeitsvertrag-
lichen Pflichten verletzt oder eine Straat begeht, 
beispielsweise einen Mitarbeiter oder Vorgesetzten 
schwer beleidigt, handgreiflich wird, stiehlt oder be-
triebliches Eigentum veruntreut. 
Einen besonderen Kündigungsschutz genießen Aus-
zubildende, schwerbehinderte Menschen, Mütter im 
Mutterschutz, Mitarbeiter/innen in Elternzeit sowie 
– je nach Tarifvertrag – ältere Arbeitnehmer. Gleiches 
gilt für Mitglieder der JAV und des Betriebsrates. 
Wer gegen seine Kündigung klagen will, muss inner-
halb von drei Wochen Kündigungsschutzklage beim 
Arbeitsgericht einreichen. Lassen Sie sich aber unbe-
dingt vor einer Entscheidung vom Betriebsrat oder der 
IG Metall beraten! 

... Kündigung

B D E G H I J K MA K M
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Das „Mitarbeitergespräch“ (für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter!) ist ein Instrument der Personalführung 
und gilt als Zeichen guter Unternehmenskultur. Es soll 
die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Be-
schäigten fördern, die Motivation erhöhen und den 
Teamgeist stärken. In der Regel �ndet es einmal im 
Jahr statt, meist unter vier Augen, manchmal auch in 
kleinen Gruppen.
Im Mitarbeitergespräch geben Vorgesetzte Feedback, 
ob sie mit der Leistung der Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters zufrieden sind. Diese könneen dazu Stel-
lung nehmen und ihre Sicht der Dinge darlegen. Zum 
Schluss verständigen sich beide Seiten auf die Ziele 
für das kommende Jahr und auf eventuelle Weiterbil-
dungen. Das Ergebnis wird schrilich festgehalten. 
Kann man sich bei der Beurteilung der Leistung oder 
der Zielsetzung nicht einigen, können Dritte hinzuge-
zogen werden. Nähere Einzelheiten sind häu�g in Be-
triebsvereinbarungen geregelt. 
Auf ein Mitarbeitergespräch sollten Sie sich gut vorbe-
reiten, denn es kann Ihr berufliches Fortkommen und 
die Bezahlung beeinflussen.
> Betriebsvereinbarung 

Mitarbeitergespräch
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„Mobbing“ kommt aus dem Englischen und bedeu-
tet so viel wie pöbeln, Menschen herabwürdigen und 
fertigmachen. Mobbing am Arbeitsplatz hat viele Ge-
sichter: Kollegen oder Kolleginnen werden geschnit-
ten, isoliert, schikaniert, erniedrigt, beleidigt, an-
geschwärzt oder zum Sexualobjekt herabgewürdigt 
– und zwar ebenso von Vorgesetzten wie von Kollegen. 
Die Auswirkungen können grausam sein, in extremen 
Fällen treibt Mobbing die Opfer in den Selbstmord.
Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht für seine Be-
schäigten. Er muss dafür sorgen, dass das Mobben 
auµört. Je nach den Umständen kann er Täter oder 
Täterin ermahnen, abmahnen, versetzen oder auch 
entlassen. Die Opfer können auf Unterlassung, Scha-
densersatz und Schmerzensgeld klagen, denn o han-
delt es sich um Straaten wie Beleidigung, Körperver-
letzung oder Nötigung.
In manchen Betrieben gibt es eine Betriebsvereinba-
rung, die den Umgang mit Mobbing regelt. Erster An-
sprechpartner ist der Betriebsrat, der vermitteln oder 
den Arbeitgeber veranlassen kann zu handeln.

Mobbing
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Nebentätigkeiten sind zulässig und dürfen in Arbeits-
verträgen nicht generell ausgeschlossen werden. Al-
lerdings mit Einschränkungen: Ihre Nebentätigkeit 
darf nicht so ausufern, dass Sie Ihren eigentlichen 
Pflichten nicht mehr nachkommen können. Die Ar-
beitszeit aller Arbeitsverhältnisse zusammen darf die 
gesetzliche Höchstarbeitszeit nicht überschreiten und 
während des Urlaubs dürfen Sie keine Tätigkeit aus-
üben, die dem Urlaubszweck widerspricht.
Achtung: In Tarif- oder Arbeitsverträgen ist o verein-
bart, dass die Nebentätigkeit dem Arbeitgeber gemel-
det werden muss. Sie dürfen auch auf keinen Fall für 
ein Konkurrenzunternehmen arbeiten.

Nebentätigkeiten
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Pausen während der Arbeitszeit sind gesetzlich gere-
gelt, in vielen Fällen aber auch weitergehend im Tarif-
vertrag.
Das Arbeitszeitgesetz sieht vor: Bei einer täglichen 
Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden muss die Ar-
beit durch im voraus feststehende Ruhepausen von 
mindestens 30 Minuten, bei mehr als neun Stunden 
von 45 Minuten unterbrochen werden. Die Ruhepau-
sen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 
15 Minuten aufgeteilt werden. Die Pause zählt nicht als 
Arbeitszeit.
Die tariflichen Regelungen sind meist besser als die 
gesetzlichen, insbesondere in Schichtbetrieben. Im 
Zweifelsfall erkundigen Sie sich beim Betriebsrat oder 
der Gewerkscha, wie die Pausen bei Ihnen im Betrieb 
geregelt sind. 

Pausen

B D E G H I J K MA
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Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis oder dem Sozialrecht (Renten-, Unfall-, 
Kranken- und Arbeitslosenversicherung) unterstützt 
die IG Metall ihre Mitglieder durch kostenlose Rechts-
beratung und Vertretung in Prozessen. Außerdem 
übernimmt sie die Kosten für den Rechtsstreit, zum 
Beispiel auch Verfahrens- und Gutachtergebühren.
Voraussetzung für den Rechtsschutz ist: Sie sind 
mindestens drei Monate Mitglied einer DGB-Gewerk-
scha, haben Ihre Mitgliedsbeiträge gezahlt und der 
Rechtsstreit hat Aussicht auf Erfolg. 
Die IG Metall und der Betriebsrat können durch ihre Er-
fahrung und besondere Kenntnis der betrieblichen Si-
tuation dabei beraten, bei Streitigkeiten Lösungen zu 
�nden. Häu�g kommt man so auch zu einem Ergebnis, 
ohne Gerichte einschalten zu müssen.

Rechtsschutz
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Ru�ereitscha� bedeutet: Sie müssen für das Unter-
nehmen erreichbar sein und sich in diesem Zeitraum 
für einen Arbeitseinsatz bereithalten. Sie können sich 
außerhalb des Unternehmens frei bewegen. Ihr Ar-
beitgeber sollte aber wissen, wo Sie sich au¡alten.

Tipp: Besser mit Versicherung
Durch die Berufsgenossenscha sind Sie bei Unfällen 
und Wegeunfällen grundsätzlich geschützt. Darüber 
hinaus sollte der Arbeitgeber aber eine Hapflicht-
versicherung besitzen, die auch Schäden durch grobe 
Fahrlässigkeit abdeckt. Denn außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten kommt es häu�ger zu Fehlern und Unfäl-
len. Nutzen Sie für die Arbeit den eigenen Pkw? Dann 
sollte gewährleistet sein, dass der Arbeitgeber bei ei-
nem Unfall auch eine mögliche Eigenbeteiligung trägt.

Vergütung auch ohne Einsatz
Auch wenn es nicht zum Einsatz kommt: Die Zeit der 
Ru§ereitscha hat der Arbeitgeber Ihnen besonders 
zu vergüten. Gibt es dazu keine Betriebsvereinbarung, 
muss es gesondert vereinbart werden. Empfehlens-
wert ist eine pauschale Vergütung.

Tipps: Ru�ereitscha�
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Einsatzzeit ist Arbeitszeit 
Gibt es bei einer Ru§ereitscha einen Einsatz, so wird 
die Einsatzzeit als Arbeitszeit bezahlt – zusätzlich zur 
pauschalen Ru§ereitschasvergütung. Je nach Tarif-
vertrag kommen Zuschläge für Mehrarbeit, Nachtar-
beit, Sonn- und Feiertagsarbeit hinzu.

Ru�ereitscha� ablehnen? 
Vom Grundsatz her ist Ru§ereitscha freiwillig. Sie 
sind nur dazu verpflichtet, wenn dies arbeits- oder 
tarifvertraglich vereinbart wurde. In diesem Fall kann 
der Arbeitgeber frei entscheiden, wen er heranzieht. 
Seine Auswahl darf aber nicht willkürlich oder diskri-
minierend sein. Wie die Ru§ereitscha im Einzelnen 
gestaltet wird und wie der Ru§ereitschasplan aus-
sieht, kann der Betriebsrat mitbestimmen.

Wichtig: Ihre persönliche Ruhezeit
Die elfstündige Pause zwischen Ihren Arbeitszeiten 
kann durch einen Einsatz unterbrochen werden. Aber: 
Danach beginnt sie von vorn. Ihre persönliche Ruhe-
zeit ist im Arbeitszeitgesetz festgeschrieben, sie darf 
nicht eingeschränkt werden.
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Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt. Ob ver-
bale Entgleisungen, zweideutige Handbewegungen 
oder der Versuch, eine Kollegin zum Sex zu bewegen 
– wer plump anmacht, riskiert arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen, bis hin zur fristlosen Kündigung. Das be-
stätigte das Bundesarbeitsgericht (BAG) bereits im 
Jahr 2012.
Mit dieser Grundsatzentscheidung stellte das Gericht 
klar: Es kommt nicht darauf an, ob die oder der Be-
tre®ende nur einen Scherz machen wollte und ohne 
böse Absicht gehandelt hat. Wer sich zu zweideuti-
gen Handbewegungen oder sexistischen Äußerungen 
hinreißen lässt, belästigt seine Kollegin oder seinen 
Kollegen. Auch das Argument, die oder der Betro®e-
ne habe sich nicht zur Wehr gesetzt, ist hinfällig. Es 
reicht, wenn der Täter oder die Täterin hätte bemerken 
können, dass die Aktionen unerwünscht sind. 
Betro®ene sollten keine Scheu mehr haben, sich bei 
Vorgesetzten oder dem Arbeitgeber zu beschweren. 
Weitere Anlaufstellen sind eventuell Frauenbeaurag-
te oder der Betriebsrat. Alle unterliegen der Schweige-
pflicht. Den Opfern dürfen keine Nachteile entstehen.

Sexuelle Belästigung
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Bei bestimmten Anlässen gibt es Sonderurlaub, 
manchmal mit Fortzahlung des Entgeltes, manchmal 
nicht. Bezahlten Sonderurlaub gibt es in der Regel bei 
der eigenen Hochzeit, bei der Geburt eines Kindes, bei 
Umzügen oder dem Tod eines nahen Angehörigen. Wie 
viele Tage Ihnen jeweils zustehen, �nden Sie im Tarif-
vertrag, in Betriebsvereinbarungen oder im Arbeits-
vertrag beschrieben.
Unbezahlten Sonderurlaub gibt es für Arbeitnehme-
r innen und Arbeitnehmer, die ein Ehrenamt bei der 
Gewerkscha ausüben und an Sitzungen des Vorstan-
des, der Tari²ommission oder anderer Gremien teil -
neh men. 
In einigen Bundesländern gibt es ein Bildungsurlaubs-
gesetz. Es erö®net Beschäigten die Möglichkeit, Se-
minare für politische Bildung zu besuchen. Genaue 
Informationen dazu sind beim Betriebsrat oder der 
örtlichen IG Metall zu erhalten.

Sonderurlaub
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Tarifverträge sind das wichtigste Instrument, um die Ar-
beits- und Entlohnungsbedingungen der Beschäigten 
zu gestalten. Sie werden zwischen Gewerkschaen und 
Arbeitgebern ausgehandelt, entweder für eine Branche 
bundesweit, für ein Tarifgebiet, sprich eine Region, 
oder für einzelne Unternehmen (Firmentarifvertrag).
Tarifvertragliche Regelungen sind in der Regel deutlich 
besser als die gesetzlichen Mindeststandards. Tarifver-
träge regeln die wöchentliche Arbeitszeit, den Jahres-
urlaub, das Urlaubsgeld, das 13. Monatseinkommen 
(Weihnachtsgeld) und die Möglichkeiten beruflicher 
Weiterbildung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
Die Leistungen, die für viele heute ganz selbstverständ-
lich sind, wurden von den Gewerkschaen und ihren 
Mitgliedern o erst nach langen und zähen Tarifausei-
nandersetzungen durchgesetzt.
Anspruch auf tarifliche Leistungen  haben nur Gewerk-
schasmitglieder. 

Tarifverträge
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Egal ob 30, 18 oder 15 Stunden pro Woche – wer deut-
lich weniger Stunden arbeitet als Vollzeitbeschäigte, 
ist eine „Teilzeitkra“.
Wie die Arbeitszeit verteilt wird, müssen Teilzeitbe-
schäigte mit dem Arbeitgeber aushandeln und im 
Arbeitsvertrag vereinbaren. Sie können die Stunden 
gleichmäßig auf alle Werktage der Woche verteilen 
oder bündeln und dadurch freie Tage gewinnen. 
Teilzeitbeschäigte haben Anspruch auf alle betriebs-
üblichen Leistungen. Urlaub und jahresbezogene 
Zahlungen bekommen sie anteilmäßig, bei Weiterbil-
dungen und Bewerbungen für quali�ziertere Stellen 
dürfen sie nicht benachteiligt werden.
Arbeitnehmer/innen in Betrieben mit mehr als 15 Be-
schäigten haben ein Recht auf Teilzeit. Sie können, 
wenn sie länger als sechs Monate in dem Betrieb tä-
tig sind, die Verringerung der Arbeitszeit verlangen. 
Der Arbeitgeber kann diesen Wunsch nur abschlagen, 
wenn betriebliche Gründe dagegen stehen. 
In etlichen Unternehmen gibt es dazu Betriebsverein-
barungen. Wenn Sie Teilzeit beantragen wollen, erkun-
digen Sie sich darum zunächst bei Ihrem Betriebsrat. 

Teilzeit 
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Überstunden sind Arbeitsstunden, die über die ver-
einbarte tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit hin-
ausgehen.
Überstunden dürfen nicht einseitig vom Arbeitgeber 
angeordnet werden. Er muss vorher die Zustimmung 
des Betriebsrates einholen. Hat der Betriebsrat zuge-
stimmt, dann müssen Beschäigte die Überstunden 
ableisten. Die Bezahlung von Überstunden ist in Tarif-
verträgen geregelt. Sie können – je nach Tarifvertrag 
– mit oder ohne Zuschläge, durch Freizeit abgegolten 
oder auf Arbeitszeitkonten gutgeschrieben werden.
> Arbeitszeitkonten

Überstunden
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Nach dem Bundesurlaubsgesetz haben Arbeitnehmer 
einen gesetzlichen Mindesturlaub von 24 Werktagen. 
Bei einer Arbeitswoche von 6 Tagen (incl. Samstag) 
ergibt dies einen jährlichen Urlaubsanspruch von 4 
Wochen. Bei einer kürzeren Arbeitswoche (z.B. 5-Tage-
Woche) ist der Urlaubsanspruch entsprechend umzu-
rechnen, so dass wiederum 4 Urlaub Wochen gewährt 
werden müssen. Beschäigte in der ITK-Branche, für 
die der IG Metall Tarifvertrag gilt, haben aber Anspruch 
auf sechs Wochen Urlaub. Das haben die Mitglieder der 
IG Metall in harten Tari²onflikten und Streiks erstritten.
Ihren Urlaubsanspruch kann Ihnen niemand streitig 
machen. Er geht auch nicht verloren, wenn Sie den 
Urlaub wegen einer Krankheit nicht nehmen können. 
Das Bundesurlaubsgesetz und Tarifverträge regeln die 
Übertragung von Urlaubsansprüchen auf das nächste 
Kalenderjahr. Lassen Sie Ihren Urlaub nicht verfallen, 
Erholung tut allen gut!
Während Ihres Urlaubs erhalten Sie weiterhin Ihre 
durchschnittliche Vergütung auf Grundlage des Bun-
desurlaubsgesetzes oder von Tarifverträgen fortgezahlt 
(Urlaubsentgelt).

Urlaub und Urlaubsentgelt 

P R S T U V W ZN U
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Versetzung

Urlaubsgeld hat keine gesetzliche Grundlage. Ein An-
spruch auf Urlaubsgeld kann sich ergeben bspw. auf 
Grundlage von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarun-
gen oder arbeitsvertraglichen Regelungen. Auskun 
über Höhe und Auszahlungsmodalitäten erhalten Sie 
von Ihrem Betriebsrat oder als IG Metall-Mitglied von 
der zuständigen Geschässtelle.

Die Versetzung auf einen höherwertigen Arbeitsplatz 
im Betrieb ist in der Regel unproblematisch. Wenn sie 
aber auf einen gleichwertigen oder sogar geringer ein-
gruppierten Arbeitsplatz erfolgen soll, gilt es einiges 
zu beachten, beispielsweise die tariflichen Regelun-
gen zur Entgeltsicherung und zur Bestandssicherung 
ebenso wie den Kündigungsschutz. 
Vor jeder Versetzung, Ein- und Umgruppierung muss 
der Arbeitgeber den Betriebsrat unterrichten. Dieser 
kann Einspruch einlegen, zum Beispiel wenn die Ver-
setzung den/die Arbeitnehmerin benachteiligt, ohne 
dass dies durch betriebliche Gründe begründet ist 
oder durch Gründe, die in ihrer Person liegen.

Urlaubsgeld

B D E G H I J K MA
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Vertrauensleute sind die von den Mitgliedern gewähl-
ten Vertreter/innen der Gewerkscha im Betrieb. Sie 
sollen die Verbindung halten zwischen den Mitglie-
dern, dem Betriebsrat und der IG Metall. Sie informie-
ren den Betriebsrat über Forderungen und Stimmun-
gen der Beschäigten und erläutern der Belegscha 
Beschlüsse des Betriebsrates oder der Gewerkscha. 
Alle gewählten Betriebsratsmitglieder sind, sofern sie 
der IG Metall angehören, auch Vertrauensleute. 
Die Vertrauensleute kümmern sich um die Belange 
der IG Metall Mitglieder in ihrem Bereich, wirken mit, 
wenn Tari®orderungen aufgestellt werden und gewin-
nen neue Mitglieder für die IG Metall.
Anders als die Betriebsräte haben Vertrauensleute 
keine verbrieen Rechte – etwa auf Freistellung oder 
Kündigungsschutz. Ihre Sitzungen �nden in der Regel 
außerhalb der Arbeitszeit statt.

P R S T U V W ZN U V

Vertrauensleute 
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Mit Warnstreiks soll während der Tarifverhandlungen 
Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden, den ge-
werkschalichen Forderungen entgegenzukommen, 
die Tarifverhandlungen zu verkürzen und einen „rich-
tigen“ Streik zu vermeiden. Die Mitglieder der Gewerk-
scha zeigen, dass sie hinter den Forderungen stehen. 
Ein Warnstreik setzt keine Urabstimmung voraus. Die 
Gewerkscha ru dazu auf, wenn die für Tarifverhand-
lungen zuständigen Gremien die Verhandlungsmöglich-
keiten als ausgeschöp ansehen. 
Der Warnstreik ist zeitlich befristet. Streikunterstützung 
bekommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht. 

Warnstreik

B D E G H I J K MA
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Das Weihnachtsgeld ist eine betriebliche Sonderzah-
lung. Die Höhe ist je nach Wirtschaszweig und Regi-
on sehr unterschiedlich. Weihnachtsgeld ist entweder 
durch einen Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung 
oder im Arbeitsvertrag geregelt. Weit verbreitet sind 
auch Mischformen: Ein Teil des Weihnachtsgelds ist 
tarifvertraglich abgesichert, ein weiterer kommt als 
zusätzliche Leistung des Arbeitgebers dazu. 
Ein tariflich vereinbartes Weihnachtsgeld darf auch in 
wirtschalich schwierigen Zeiten nicht gekürzt wer-
den. Gibt es keine tarifliche Regelung, dann können 
Arbeitgeber und Betriebsrat in einer Betriebsvereinba-
rung die Kürzung des Weihnachtsgeldes vereinbaren.
Zahlt der Arbeitgeber in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren freiwillig ein Weihnachtsgeld in gleicher Höhe, 
dann spricht man von „betrieblicher Übung“. Diese 
verpflichtet ihn, das Weihnachtsgeld weiterzuzahlen, 
es sei denn, er hat eindeutig darauf hingewiesen, 
dass es sich um eine freiwillige Zahlung handelt und 
dadurch kein Rechtsanspruch für die Zukun entsteht.

Weihnachtsgeld

P R S T U V W ZN W
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Zeugnisse sind Visitenkarten. Sie ö®nen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern die Tür zu einer neuen 
Arbeitsstelle oder nicht. Deshalb sollte der Inhalt eines 
Zeugnisses unbedingt geprü werden. 
Es gibt zwei Zeugnis-Typen: das einfache und das qua-
li�zierte. Das einfache Zeugnis ist wenig aussagekräf-
tig, da nur Dauer und Inhalt eines Arbeitsverhältnisses 
bestätigt werden. Wer seine Eignung nachweisen will, 
braucht daher ein quali�ziertes Zeugnis, in dem die er-
brachte Leistung bewertet wird. 
Wer aus einem Betrieb ausscheidet, hat einen Anspruch 
auf ein solches quali�ziertes Zeugnis. 
Der Rechtsanspruch auf ein Zwischenzeugnis besteht 
hingegen nur, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, etwa 
das Ausscheiden eines Vorgesetzten oder die Verset-
zung des/der Beschäigen.
Ein Zeugnis muss vollständig, wahr und wohlwollend 
sein. Doch Vorsicht: Manche Arbeitgeber nutzen Codes, 
die wohlwollend klingen, aber negative Beurteilungen 
enthalten. Wer unsicher ist, wie das Zeugnis einzuschät-
zen ist, sollte sich von der IG Metall beraten lassen. 

Zeugnis

P R S T U V W ZN Z
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Tipps: Weiterbildung

Lebenslanges Lernen ist heute notwendig, wenn 
man sich im Job festigen oder neue berufliche Per-
spektiven erschließen möchte. Gewerblich-techni-
schen Beschä�igten stehen ebenso wie den Kolle-
ginnen und Kollegen aus den kaufmännischen und 
IT-Bereichen, heute ganz neue Bildungswege o£en:

• betriebliche Aufstiegsfortbildungen, 
• das Nachholen von Schulabschlüssen,
• das Studium mit und ohne Abitur,
• der Bildungsurlaub.

Nah an der Praxis: die Aufstiegsfortbildung 
Eine Aufstiegsfortbildung setzt eine Berufsausbil-
dung und einige Jahre berufliche Praxis voraus. Sie ist 
praxisnah ausgerichtet. Beschäigte können Schritt 
für Schritt höhere Berufsabschlüsse erwerben.
Die Abschlüsse der Fachkaufleute, Fachwirte, Meis-
ter und Operativen Professionals entsprechen dem 
Niveau des an der Hochschule erworbenen Ba-
chelorabschlusses. Sie quali�zieren für Fach- und 
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Führungsaufgaben der mittleren Ebene. Danach steht 
zum Beispiel der Weg zur Technischen Betriebswirtin 
oder im kaufmännischen und IT-Bereich zum Betriebs-
wirt und zu Strategischen Professionals o®en. Diese 
Abschlüsse entsprechen dem Master-Niveau. Sie quali-
�zieren für Aufgaben der strategischen Unternehmens-
führung.
Berufliche Aufstiegsfortbildungen sind berufsbeglei-
tend oder als Vollzeit-Weiterbildung möglich. Einen An-
spruch auf bessere Bezahlung lösen diese Abschlüsse 
nicht aus. Dennoch:

Weiterbildung lohnt sich
• Sechs von zehn Weiterbildungsabsolvent/innen 

verbessern sich sofort beruflich und �nanziell.
• Drei bis fünf Jahre nach der Prüfung haben 70 

Prozent der Absolvent/innen pro�tiert: durch 
eine bessere Position, einen größeren Verantwor-
tungsbereich oder ein höheres Entgelt. 
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Zielvereinbarungen sind ein verbreitetes Personalfüh-
rungsinstrument. Arbeitgeber und Beschä�igte legen 
– in der Regel einmal jährlich – Arbeitsziele fest. Meist 
ist mit dem Erreichen dieser Ziele ein variables zusätz-
liches Entgelt verbunden.

Zielvereinbarungen sollten fair sein! 
Die Tarifverträge der IG Metall sichern zu, dass die 
Grundbedingungen für Zielvereinbarungen stimmen 
und Ziele nicht „von oben herab“ bestimmt werden 
können. Für den Konfliktfall ist deshalb auch ein Re-
klamationsrecht der Beschäigten vereinbart. Wie 
Zielvereinbarungen im Einzelnen gestaltet werden, 
regeln Betriebsvereinbarungen. Der Betriebsrat hat 
weitreichende Mitbestimmungsrechte, er kann Sie im 
Zweifelsfall unterstützen.

Ohne ein Gespräch geht nichts
Zur Vereinbarung der Ziele muss der Arbeitgeber oder 
sein Beauragter ein Gespräch mit Ihnen oder Ihrer 
Gruppe führen. Das Ergebnis muss er schrilich fest-
halten. 

Tipps: Zielvereinbarung
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Sechs wichtige Punkte 
Achten Sie darauf, dass

• die Ziele im Zusammenhang mit Ihrer Arbeitsauf-
gabe stehen,

• Sie auf die Erfolgskriterien tatsächlich Einfluss 
haben,

• die Ziele messbar und beurteilbar sind,
• nicht zu viele Ziele gleichzeitig erreicht werden 

müssen,
• die Ziele nicht immer höher gesteckt werden und 

von Ihnen nicht mehr erreicht werden können,
• die Höhe der variablen Vergütung überschaubar 

bleibt. Sie soll zusätzlich zu ihrem �xen Entgelt 
gezahlt werden und es nicht schmälern!

Nutzen Sie Ihre Chancen 
Das Zielvereinbarungsgespräch mit Vorgesetzten gibt 
Ihnen die Möglichkeit, auf Ihren Verdienst und auf Ihre 
Arbeitsbedingungen Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel 
können sie eine Quali�zierung als Ziel vorschlagen 
oder Maßnahmen, die Ihre Arbeitsbedingungen oder 
die Arbeitsabläufe verbessern.
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Nützliche Internetadressen 

Für ITK-Beschä�igte:
www.itk-igmetall.de

Für Ingenieurinnen, Ingenieure und  
technische Expert/innen:
www.engineering-igmetall.de
First-Level-Beratung zu Fragen des Arbeitsrechts:
www.beratungsko®er.de

Für Crowdworker und Selbstständige: 
Servicetelefon und Bewertungsmöglichkeit der Ar-
beitsbedingungen auf den Internet-Arbeitsbörsen:
www.faircrowdwork.org

Die Homepage der IG Metall mit aktuellen  
Nachrichten und zahlreichen Tipps:
www.igmetall.de
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